
Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen 
(Einheitliche Fassung nach Formblatt 632 VHB Bund 2008 – Stand Mai 2010) 

 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der “Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen”, Teil A “Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen” 
(VOL/A, Abschnitt 1). 
 
1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so 
hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf 
hinzuweisen. 
 
2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an 
einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen 
Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und 
rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 
 
3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 
 
3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu 
verwenden; das Angebot ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. 
 
Eine selbst gefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist 
zulässig. Das von der Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein 
verbindlich. 
 
3.3 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, 
sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Werden die 
Unterlagen nicht vollständig fristgerecht vorgelegt, wird das Angebot 
ausgeschlossen. 
 
3.4 Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit 
Zusatz „oder gleichwertig“ und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist 
das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung) auch 
dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies kann 
unterbleiben, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der 
Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet. 
 
3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 
 
3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne 
Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise 
anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im 
Sinne von § 13 Abs. 3 VOL/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die 
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere 
Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen (§ 16 
Abs. 3 a) VOL/A). 
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3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne 
Umsatzsteuer anzugeben. 
Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am 
Schluss des Angebotes hinzuzufügen. 
 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 
-  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme 

gewährt werden und 
-  an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im 
Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 
 
 
4 Nebenangebote 
4.1 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt 
werden; andernfalls müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die 
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 
 
4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und 
erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit 
möglich, beizubehalten. 
 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien 
Ausführung der Leistung erforderlich sind. 
 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat 
er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser 
Leistung zu machen. 
 
4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des 
Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich 
erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei 
Vergütung durch Pauschalsumme). 
 
4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von 
der Wertung ausgeschlossen. 


